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Betr.: Bebauungsplanverfahren der OG Birgel- Freiflächen PV Anlage „Hirzberg“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach Einsicht in die Planungsunterlagen nehmen wir gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG 

Bundesnaturschutzgesetz wie folgt Stellung.  

 

Abbildung 1 – Planfläche Hirzberg- Quelle Google maps, Gelb sind die sensiblen Bereiche für die Fledermaus 
gekennzeichnet.  



Aufgrund der Errichtung der Freiflächen PV Anlage sind Lebensräume und Habitatstrukturen der 

dort vorkommenden Fledermausarten, Wildbienen sowie der sonstigen Fauna und Flora zu 

erwarten. Insbesondere die sensiblen Heckenstrukturen dienen verschiedensten Fledermausarten 

als Schlafstätte, Kinderstube und Jagdrevier. Dies bedeutet, dass bspw. die Errichtung eines 

Zauns eine Einschränkung des Jagdgebiets darstellen dürfte. Hier sollte unbedingt 

Detektormessungen in der Vegetationsperiode durchgeführt werden um Fledermauspopulationen 

nachweisen, oder ausschließen zu können. Sollten Fledermausarten nachgewiesen werden 

sollten Kompensationsmaßnahmen gefordert werden. Nachpflanzen von weiteren 

Heckenstrukturen.  

Durch die Bodenarbeiten dürften dort vorkommende bodenbewohnende Wild- und Hummelarten 

beeinträchtigt, bzw. deren Brutstätten zerstört werden. Wenn solche Arten in der 

Vegetationsperiode nachgewiesen werden müssen diese Brutstätten umgesiedelt und  

ausreichende Kompensationsflächen ausgewiesen werden.  

 

Werden diese Maßnahmen entsprechend umgesetzt wird die Ausweitung des NSG von Seiten 

des Eifelvereins herzlichst begrüßt und befürwortet.  
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